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RS OGH 1927/8/24 2Ob837/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1927

Norm

ABGB §1112 B

Rechtssatz

Der mit dem Ehegatten geschlossene Mietvertrag wird dadurch allein nicht aufgelöst, daß der Gatte die gemietete

Wohnung seiner geschiedenen Gattin überläßt.

Entscheidungstexte

2 Ob 837/27
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